
Mit dieser Funktion können Bestellungen durch Personen genehmigt werden, die keinen direkten
Zugriff auf die Drägerware haben.

Hierzu muss die Person in der Personalverwaltung der Drägerware angelegt werden, und
Personenlizenzen von Meine Drägerware vorhanden sein.

Um die entsprechende Seite zu öffnen, muss folgende Erweiterung zur URL im Browser eingegeben
werden:

Anschließend müssen die Logindaten eingegeben werden.

Bestellungen genehmigen

https://{DNS Name oder IP}:{Port}/orders/login
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Um die Bestellung zu genehmigen, muss im Feld Genehmigungs-Nr. ein Wert eingegeben
werden. Nach dem Klick  auf die Schalftfläche wird die Änderung gespeichert und der Status
geändert.
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